
KINDER- und JUGENDSCHUTZ IM VEREIN DJK-TSV Dietfurt/Rott  
 

 

 

1. Präambel 

Der DJK-TSV Dietfurt verpflichtet sich, allen Kindern und Jugendlichen einen sicheren Raum zu bieten, in dem sie Sport treiben, 

lernen und sich entfalten können. Grundlage ist eine Kultur des Hinschauens und Handelns. Ziel ist es, Gefahren vorzubeugen, 

Grenzverletzungen konsequent zu begegnen und eine Atmosphäre der Achtsamkeit zu fördern 

2. Risikoanalyse 

Vor Erstellung dieses Konzepts hat der Verein eine Risikoanalyse durchgeführt. Diese erfasst: 

- Vereinsstruktur (Trainingsgruppen, Fahrten, Turniere, Übernachtungen) 

- Kontakt- und Betreuungssituationen mit Kindern und Jugendlichen 

- Mögliche Gefährdungslagen (z.B. unbeaufsichtigte Bereiche, Fahrgemeinschaften, Übernachtungen) 

Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die folgenden Maßnahmen. 

 

3. Verantwortlichkeiten 

- Vorstandsverantwortlicher für Kinderschutz: Der Vorstand ist zuständig für die strategische Umsetzung des Konzepts 

- Ansprechperson für Kinder- und Jugendschutz:  

o Name: Markus Hager  

o Aufgaben: 

▪ Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern, Trainer*innen und Betreuer*innen 

▪ Entgegennahme und Weiterleitung von Meldungen bei Verdachtsfällen 

▪ Kooperation mit externen Fachstellen (z.B. Landesverband, Beratungsstellen) 

▪ Dokumentation und vertrauliche Behandlung aller Fälle 

▪ Regelmäßige Teilnahme an Schulungen 

 

4. Führungszeugnisse 

Alle Trainer*innen, Betreuer*innen und Personen, die Vereinsfahrten oder Übernachtungen begleiten, müssen ein erweitertes 

Führungszeugnis vorlegen.  

- Ein kinder- oder jugendbezogener Einsatz ohne Führungszeugnis ist ausgeschlossen 

- Verfahren bei Verweigerung oder Einträgen sind klar geregelt: keine Einsatzmöglichkeit im Kinder- und Jugendbereich 

 

5. Verpflichtende Schutzvereinbarung & Selbstverpflichtung 

Der Vorstand verpflichtet alle im Verein tätigen Betreuer*innen und Trainer*innen, die 

angehängte Schutzvereinbarung und Selbstverpflichtung zu unterschreiben und 

einzuhalten. Grundsätze: 

- Respektvoller, gewaltfreier und fairer Umgang 

- Keine körperlichen oder seelischen Grenzverletzungen 

- Klare Trennung von Nähe und Distanz 

- Transparenz in allen Betreuungs- und Trainingssituationen 

 

6. Schulungen und Informationsveranstaltungen 

- Jährliche Informationsveranstaltung für Trainer*innen und Betreuer*innen mit Kurzschulung zu Grenzverletzungen 

- Gemeinsame Erarbeitung von Verhaltensregeln 

- Verpflichtende Teilnahme für alle, die im Kinder- und Jugendbereich tätig sind 

 

7. Schulungen und Informationsveranstaltungen 

Im Verdachts- oder Krisenfall gelten folgende Leitlinien: 

- Sofortige Information an die Ansprechperson 

- Klärung der Zuständigkeit zwischen Ansprechperson und Vorstand 

- Dokumentation aller Vorfälle 

- Kontaktaufnahme zu externen Fachstellen (z.B. Jugendamt, Polizei, Landesverband) 

- Transparente, aber kinderschutzorientierte Kommunikation gegenüber Mitgliedern und Öffentlichkeit 
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8. Kommunikation des Schutzkonzepts 

Das Konzept sowie die Kontaktdaten der Ansprechperson werden öffentlich und leicht zugänglich gemacht: 

- Homepage des Vereins 

- Aushang im Vereinsheim und in den Sportstätten 

 

Die Ansprechperson wird dort mit Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer vorgestellt. 

 

 

9. Umsetzung und Beschlussfassung 

Dieses Schutzkonzept wird durch Vorstandsbeschluss in Kraft gesetzt. Es ist regelmäßig zu überprüfen und an neue Gegebenheiten 

anzupassen. 
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VERHALTENSKODEX 

Schutzvereinbarungen für Trainer*innen und Betreuer*innen 

gemäß Vorstandsbeschluss vom 10.09.25    

Für alle Mitglieder unseres Vereins und diejenigen, die für den Verein tätig sind, gelten die folgenden Regeln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen innerhalb 

unseres Vereins: 

01 – VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN 

Wir übernehmen Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und werden das uns Mögliche tun, um sie vor Vernachlässigung, 

Misshandlung und sexualisierter Gewalt sowie vor gesundheitlicher Beeinträchtigung und vor Diskriminierung jeglicher Art zu schützen. 

02 – RECHTE ACHTEN 

Wir achten das Recht der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen auf körperliche Unversehrtheit und Intimsphäre und üben keine Form der Gewalt, sei sie 

physischer, psychischer oder sexueller Art, aus. 

03 – GRENZEN RESPEKTIEREN 

Wir respektieren die individuellen Grenzempfindungen der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und achten darauf, dass auch die Kinder und Jugendlichen diese 

Grenzen im Umgang miteinander respektieren. 

04 – SPORTLICHE UND PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG FÖRDERN 

Wir achten unsere Kinder und Jugendlichen und fördern ihre sportliche und persönliche Entwicklung. Wir leiten sie zu einem angemessenen sozialen Verhalten 

gegenüber anderen Menschen, zu Respekt und Toleranz sowie zu Fair Play an. 

05 – ALTERSGERECHTE ZIELE VERFOLGEN 

Wir richten unser sportliches Angebot und unsere sportlichen Ziele nach dem Entwicklungsstand der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen aus und setzen 

altersgerechte Trainingsmethoden ein. 

06 – PERSÖNLICHKEITSRECHTE WAHREN 

Wir behandeln die uns anvertrauten oder zugänglichen Daten der Kinder und Jugendlichen streng vertraulich und gehen mit Bild- und Videomaterial, das die Kinder 

und Jugendlichen zeigt, unter Beachtung des Datenschutzes sensibel und verantwortungsbewusst um. 

07 – AKTIV EINSCHREITEN 

Wir informieren im Konflikt- oder Verdachtsfall sowie bei einem Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex den Ansprechpartner unseres Vereins, um professionelle 

fachliche Unterstützung und Hilfe hinzuzuziehen. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. 

 

08 – AUFMERKSAMKEIT 

Wir nehmen Grenzüberschreitungen wie abwertendes sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten wahr und tolerieren sie 

nicht und achten darauf, dass sich niemand in der Gruppe so verhält. Zu unserer Entlastung besprechen wir Vorkommnisse mit der Vertrauensperson des Vereins.   

09 – VERTRAUENSSTELLUNG 

Wir haben eine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber Kindern und Jugendlichen. Als Ehrenamtliche des DJK-TSV Dietfurt/Rott dürfen wir diese 

Position nicht missbrauchen.  

10 – STRAFRECHT 

Uns ist bewusst, dass jede gesetzliche Zuwiderhandlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung ist und mit entsprechenden disziplinarischen und 

gegebenenfalls strafrechtlichen Folgen geahndet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

   


